
 

 

Der Senat von Berlin 

WiEnBe – II C 12 – 

9013 - 7619 

 

 

An das 

Abgeordnetenhaus von Berlin 

 

über Senatskanzlei - G Sen - 

 

 

 

V o r l a g e 

 

- zur Kenntnisnahme - 

gemäß Artikel 64 Absatz 3 der Verfassung von Berlin 

über Verordnung zur Übertragung von Ermächtigungen zum Erlass von Rechtsverordnun-

gen auf dem Gebiet des Börsenrechts 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

Wir bitten, gemäß Artikel 64 Absatz 3 der Verfassung von Berlin zur Kenntnis zu nehmen, 

dass der Senat die nachstehende Verordnung erlassen hat: 

 

Verordnung 

zur Übertragung von Ermächtigungen zum Erlass von Rechtsverordnungen auf dem Ge-

biet des Börsenrechts 

 

Vom 9.6.2026 

 

Auf Grund des § 4 Absatz 6 Satz 2, des § 6 Absatz 7 Satz 2, des § 13 Absatz 4 Satz 2 

und des § 22 Absatz 1 Satz 3 des Börsengesetzes vom 16. Juli 2007 (BGBl. I S. 1330, 

1351), das zuletzt durch Artikel 21 des Gesetzes vom 4. Februar 2026 (BGBl. 2026 I Nr. 

33) geändert worden ist, verordnet der Senat: 

 

§ 1  

Ermächtigungsübertragung  

 

Die Ermächtigungen der Landesregierung zum Erlass von Rechtsverordnungen nach  

 

1. § 4 Absatz 6 Satz 1 des Börsengesetzes,  

 

2. § 6 Absatz 7 Satz 1 des Börsengesetzes,  

 

3. § 13 Absatz 4 Satz 1 des Börsengesetzes und  
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4. § 22 Absatz 1 Satz 1 des Börsengesetzes  

 

werden auf die Börsenaufsichtsbehörde übertragen. 

 

§ 2  

Außerkrafttreten 

 

Mit Inkrafttreten dieser Verordnung tritt die Verordnung zur Übertragung von Ermächti-

gungen zum Erlass von Rechtsverordnungen auf dem Gebiet des Börsenrechts vom 

19. November 2002 (GVBl. S. 350) außer Kraft.  

 

§ 3 

Inkrafttreten 

 

Diese Verordnung tritt am Tage nach der Verkündung im Gesetz- und Verordnungsblatt 

für Berlin in Kraft.  

 

 

 

A. Begründung: 

 

a) Allgemeines: 

Es handelt sich um den Neuerlass einer in Kraft befindlichen Rechtsverordnung 

des Senates zur Übertragung von Ermächtigungen auf dem Gebiet des Börsen-

rechts.  

 

Die Landesregierung wird an verschiedenen Stellen des Börsengesetzes er-

mächtigt, die jeweiligen Sachverhalte (wie z. B. die Wahl des Börsenrates) 

durch Rechtsverordnung näher zu bestimmen. Die Landesregierung kann diese 

Ermächtigungen wiederum durch Rechtsverordnung auf die Börsenaufsichtsbe-

hörde übertragen. Der Senat hat von dieser im Börsengesetz eingeräumten 

Möglichkeit Gebrauch gemacht. Die derzeitige Verordnung zur Übertragung 

von Ermächtigungen zum Erlass von Rechtsverordnungen auf dem Gebiet des 

Börsenrechts datiert vom 19. November 2002 (GVBl. S. 350). 

 

Die zwischenzeitlich erfolgte, mit umfassenden Änderungen einhergegangene 

Neufassung des Börsengesetzes vom 16. Juli 2007 (BGBl. I S. 1330, 1351) hat 

zu erheblichem Änderungsbedarf an der bisherigen Verordnung geführt. Sämt-

liche in der Verordnung zitierten Vorschriften des Börsengesetzes sind mittler-

weile in anderen börsengesetzlichen Paragraphen enthalten oder außer Kraft 

getreten. Mit § 4 Abs. 6 Satz 1 und 2 des Börsengesetzes ist zudem eine neue 

Verordnungsermächtigung im Börsengesetz geregelt worden.  
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Demzufolge ist eine Neufassung der Verordnung zur Übertragung von Ermäch-

tigungen zum Erlass von Rechtsverordnungen auf dem Gebiet des Börsenrechts 

erforderlich.  

 

b) Einzelbegründung: 

 1. Zu § 1:  

 § 1 regelt die Ermächtigungsübertragung. Die Vorschrift des § 4 Abs. 6 Satz 1 

des Börsengesetzes wird neu in die Verordnung aufgenommen. Diese beinhaltet 

die Ermächtigung, Art, Umfang, Zeitpunkt und Form der mit dem Antrag auf Er-

teilung einer Börsenerlaubnis zu machenden Angaben und vorzulegenden Un-

terlagen näher zu bestimmen. Bislang fehlte es an einer Rechtsgrundlage für 

die Börsenaufsichtsbehörde, das Nähere durch Rechtsverordnung zu bestim-

men.  

 

 Im Hinblick auf die derzeitigen Verweise in der Verordnung auf außer Kraft ge-

tretene bzw. in andere börsengesetzliche Paragraphen verlagerte Verord-

nungsermächtigungen ist in Bezug auf das Zitiergebot eine Korrektur erforder-

lich. § 6 Abs. 7 Satz 1 des Börsengesetzes (ehemals § 3 Abs. 7 Satz 1 des Bör-

sengesetzes vom 21. Juni 2002, BGBl. I S. 2010) beinhaltet die Ermächtigung, 

nähere Bestimmungen über Art, Umfang und Zeitpunkt der nach § 6 Abs. 1, 5 

und 6 des Börsengesetzes vorgesehenen Anzeigen (Inhaber bedeutender Betei-

ligungen) zu erlassen. § 13 Abs. 4 Satz 1 des Börsengesetzes (ehemals § 10 

Abs. 3 Satz 1 des Börsengesetzes vom 21. Juni 2002, BGBl. I S. 2010) beinhal-

tet die Ermächtigung, das Nähere über die Amtszeit des Börsenrates, die Auftei-

lung in Gruppen, die Ausübung des Wahlrechts und die Wählbarkeit, die Durch-

führung der Wahl und die vorzeitige Beendigung der Mitgliedschaft im Börsen-

rat zu bestimmen. § 22 Abs. 1 Satz 1 des Börsengesetzes (ehemals § 20 Abs. 1 

Satz 1 des Börsengesetzes vom 21. Juni 2002, BGBl. I S. 2010) beinhaltet die 

Ermächtigung, Vorschriften über die Errichtung eines Sanktionsausschusses, sei-

ne Zusammensetzung, sein Verfahren einschließlich der Beweisaufnahme und 

der Kosten sowie die Mitwirkung der Börsenaufsichtsbehörde zu erlassen. Die 

ehemals in der Verordnung umgesetzten, in § 28 und § 58 Abs. 2 des Börsen-

gesetzes vom 21. Juni 2002 (BGBl. I S. 2010) enthaltenen Ermächtigungen sind 

im Zuge der Neufassung des Börsengesetzes gemäß Art. 14 Abs. 3 des Geset-

zes vom 16. Juli 2007 (BGBl. I S. 1330) am 1. November 2007 außer Kraft ge-

treten. 
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 2. Zu § 2:  

 Nach dieser Vorschrift tritt die bisherige Verordnung zur Übertragung von Er-

mächtigungen zum Erlass von Rechtsverordnungen auf dem Gebiet des Börsen-

rechts außer Kraft. Die Regelungen der neuen Verordnung ersetzen die Rege-

lungen der alten Verordnung vollumfänglich.  

 

 3. Zu § 3:  

 Die Vorschrift regelt das Inkrafttreten der Verordnung.   

 

 

c) Beteiligungen: 

Keine 

 

B. Rechtsgrundlage: 

§ 4 Absatz 6 Satz 2, § 6 Absatz 7 Satz 2, § 13 Absatz 4 Satz 2 und § 22 Absatz 1 

Satz 3 des Börsengesetzes vom 16. Juli 2007 (BGBl. I S. 1330, 1351), das zuletzt 

durch Artikel 21 des Gesetzes vom 4. Februar 2026 (BGBl. 2026 I Nr. 33) geändert 

worden ist. 

C. Gesamtkosten:  

Keine 

D. Kostenauswirkungen auf Privathaushalte und/oder Wirtschaftsunternehmen: 

Keine 

E. Auswirkungen auf die Zusammenarbeit mit dem Land Brandenburg: 

Keine 

F. Auswirkungen auf den Klimaschutz und die Umwelt: 

Keine 

G. Auswirkungen auf den Haushaltsplan und die Finanzplanung: 

a) Auswirkungen auf Einnahmen und Ausgaben: Keine. Es handelt sich um die bloße 

Übertragung von Ermächtigungen zum Erlass von Rechtsverordnungen vom Se-

nat auf die Börsenaufsichtsbehörde. 
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b) Personalwirtschaftliche Auswirkungen: Keine. Durch die Übertragung der Ermäch-

tigungen auf die Börsenaufsichtsbehörde entsteht kein erhöhter Personalbedarf. 

Zum einen sind die Ermächtigungen bereits derzeit auf die Börsenaufsichtsbe-

hörde übertragen. Zum anderen kann die von der Börsenaufsichtsbehörde auf 

Grund der Ermächtigungsübertragung zu entwerfende Rechtsverordnung mit den 

vorhandenen personellen Mitteln bewältigt werden. 

 

Berlin, den 9.6.2026 

 

Der Senat von Berlin 

 

 

Kai W e g n e r  Franziska   G i f f e y 

................................................. ........................................ 

Regierender Bürgermeister Senatorin für Wirtschaft, 

 Energie und Betriebe 
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Anlage zur Vorlage an 

das Abgeordnetenhaus 
 
 

I. Gegenüberstellung der Verordnungstexte 

 

bisherige Fassung Neufassung 

Verordnung zur Übertragung von Er-

mächtigungen zum Erlass von Rechtsver-

ordnungen auf dem Gebiet des Börsen-

rechts vom 19. November 2002 (GVBl. S. 

350).  

Verordnung zur Übertragung von Er-

mächtigungen zum Erlass von Rechtsver-

ordnungen auf dem Gebiet des Börsen-

rechts. 

§ 1 § 1 - Ermächtigungsübertragung 

Die Ermächtigung der Landesregierung 

zum Erlass von Rechtsverordnungen nach § 

3 Abs. 7 Satz 2, § 10 Abs. 3 Satz 2, § 20 

Abs. 1 Satz 3, § 28 Halbsatz 2 und § 58 

Abs. 2 Satz 2 des Börsengesetzes wird auf 

die Börsenaufsichtsbehörde übertragen. 

Die Ermächtigungen der Landesregierung 

zum Erlass von Rechtsverordnungen nach  

1. § 4 Absatz 6 Satz 1 des Börsengesetzes,  

2. § 6 Absatz 7 Satz 1 des Börsengesetzes,  

3. § 13 Absatz 4 Satz 1 des Börseng-

esetzes und  

4. § 22 Absatz 1 Satz 1 des Börseng-

esetzes  

werden auf die Börsenaufsichtsbehörde 

übertragen. 

§ 2 § 2 – Außerkrafttreten 

Diese Verordnung tritt am Tage nach der 

Verkündung im Gesetz- und Ver-

ordnungsblatt für Berlin in Kraft; 

gleichzeitig tritt die Verordnung zur Über-

tragung von Ermächtigungen auf dem Ge-

biet des Börsengesetzes vom 18. August 

1998 (GVBl S. 235) außer Kraft. 

Mit Inkrafttreten dieser Verordnung tritt die 

Verordnung zur Übertragung von Er-

mächtigungen zum Erlass von Rechtsver-

ordnungen auf dem Gebiet des Börsen-

rechts vom 19. November 2002 (GVBl. S. 

350) außer Kraft.  

 

 § 3 – Inkrafttreten 

 Diese Verordnung tritt am Tage nach der 

Verkündung im Gesetz- und Ver-

ordnungsblatt für Berlin in Kraft.  
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II. Wortlaut der zitierten Rechtsvorschriften 

 

Börsengesetz  

vom 16. Juli 2007 (BGBl. I S. 1330, 1351), das zuletzt durch Artikel 21 des Gesetzes vom 

4. Februar 2026 (BGBl. 2026 I Nr. 33) geändert worden ist. 

 

§ 4 Erlaubnis 

 

(1) Die Errichtung einer Börse bedarf der schriftlichen Erlaubnis der Börsenaufsichtsbe-

hörde. 

 

(2) Der Antrag auf Erteilung der Erlaubnis ist elektronisch an die Börsenaufsichtsbehörde 

zu übermitteln. Die elektronische Übermittlung hat in einem von der Börsenaufsichtsbe-

hörde bestimmten Datenformat und auf einem von der Börsenaufsichtsbehörde bestimm-

ten Übermittlungsweg zu erfolgen. Der Antrag muss enthalten: 

1. einen geeigneten Nachweis der nach § 5 Abs. 5 zum Börsenbetrieb erforderlichen Mit-

tel, 

2. die Namen der Geschäftsleiter und der Mitglieder des Verwaltungs- oder Aufsichtsor-

gans des Börsenträgers sowie die Angaben, die für die Beurteilung der Anforderungen 

nach den §§ 4a und 4b erforderlich sind, 

3. einen Geschäftsplan, aus dem die Art der geplanten Geschäfte und der organisatori-

sche Aufbau und die geplanten internen Kontrollverfahren des Trägers der Börse hervor-

gehen, sowie das Regelwerk der Börse, 

4. die Angabe der Eigentümerstruktur des Trägers der Börse, insbesondere die Inhaber 

bedeutender Beteiligungen im Sinne des § 6 Abs. 6 und deren Beteiligungshöhe, und 

5. die Angaben, die für die Beurteilung der Zuverlässigkeit der Inhaber bedeutender Be-

teiligungen erforderlich sind; ist der Inhaber einer bedeutenden Beteiligung eine juristi-

sche Person oder Personenhandelsgesellschaft, sind die für die Beurteilung der Zuverläs-

sigkeit seiner gesetzlichen oder satzungsmäßigen Vertreter oder persönlich haftenden 

Gesellschafter wesentlichen Tatsachen anzugeben. 

Die Börsenaufsichtsbehörde kann zusätzliche Angaben verlangen, soweit diese erforder-

lich sind, um zu prüfen, ob der Antragsteller die Einhaltung der Vorschriften dieses Geset-

zes gewährleistet. Handelt es sich bei den Geschäftsleitern des Trägers der Börse um 

solche eines organisierten Marktes, kann der Antragsteller hinsichtlich dieser Personen 

von den Angaben nach Satz 3 Nr. 2 und 5 absehen. 

 

(3) Die Erlaubnis ist insbesondere zu versagen, wenn 

1. der Nachweis der zum Börsenbetrieb erforderlichen Mittel nicht erbracht wird, 

2. Tatsachen vorliegen, aus denen sich ergibt, dass eine der in Absatz 2 Satz 3 Nummer 2 

genannten Personen den Anforderungen nach den §§ 4a und 4b nicht entspricht, 

3. Tatsachen die Annahme rechtfertigen, dass der Inhaber einer bedeutenden Beteiligung 

oder, wenn er eine juristische Person ist, auch ein gesetzlicher oder satzungsmäßiger Ver-

treter, oder, wenn er eine Personenhandelsgesellschaft ist, auch ein Gesellschafter, nicht 

zuverlässig ist oder aus anderen Gründen nicht den im Interesse einer soliden und um-
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sichtigen Führung des Trägers einer Börse zu stellenden Ansprüchen genügt; dies gilt im 

Zweifel auch dann, wenn Tatsachen die Annahme rechtfertigen, dass er die von ihm auf-

gebrachten Mittel durch eine Handlung erbracht hat, die objektiv einen Straftatbestand 

erfüllt, oder 

4. sich aus den vom Antragsteller vorgelegten Unterlagen ernstliche Zweifel an seiner 

Fähigkeit ergeben, die sich aus diesem Gesetz ergebenden Anforderungen an den Be-

trieb der Börse zu erfüllen. 

 

(4) Die Erlaubnis erlischt, wenn von ihr nicht innerhalb eines Jahres seit ihrer Erteilung 

Gebrauch gemacht wird. 

 

(5) Die Börsenaufsichtsbehörde kann die Erlaubnis außer nach den Vorschriften der Ver-

waltungsverfahrensgesetze der Länder aufheben, wenn 

1. der Börsenbetrieb, auf den sich die Erlaubnis bezieht, seit mehr als sechs Monaten 

nicht mehr ausgeübt worden ist, 

2. ihr Tatsachen bekannt werden, welche die Versagung der Erlaubnis nach Absatz 3 

rechtfertigen würden, oder 

3. die Börse oder der Träger der Börse nachhaltig gegen Bestimmungen dieses Gesetzes 

oder der Verordnung (EU) Nr. 600/2014 oder der Artikel 4 und 15 der Verordnung (EU) 

2015/2365 oder die zur Durchführung dieser Gesetze erlassenen Verordnungen oder 

Anordnungen verstoßen hat. 

Die den § 48 Abs. 4 Satz 1 und § 49 Abs. 2 Satz 2 des Verwaltungsverfahrensgesetzes 

entsprechenden Regelungen der Landesgesetze sind nicht anzuwenden. 

 

(5a) Die Börsenaufsichtsbehörde kann die Erlaubnis mit Auflagen versehen, soweit dies 

erforderlich ist, um die Erlaubnisvoraussetzungen sicherzustellen. Die nachträgliche Auf-

nahme von Auflagen oder die nachträgliche Änderung oder Ergänzung bestehender Auf-

lagen ist unter den Voraussetzungen des Satzes 1 zulässig. 

 

(6) Die Landesregierungen werden ermächtigt, Art, Umfang, Zeitpunkt und Form der nach 

Absatz 2 zu machenden Angaben und vorzulegenden Unterlagen durch Rechtsverord-

nung näher zu bestimmen. Die Landesregierung kann die Ermächtigung durch Rechtsver-

ordnung auf die Börsenaufsichtsbehörde übertragen. 

 

(7) Der Börsenträger hat der Börsenaufsichtsbehörde einen Wechsel bei den Personen 

der Geschäftsleitung sowie wesentliche Änderungen hinsichtlich der nach Absatz 2 Satz 3 

Nummer 1 bis 5 gemachten Angaben unverzüglich anzuzeigen. Absatz 2 Satz 4 und 5 gilt 

entsprechend. 

 

§ 6 Inhaber bedeutender Beteiligungen 

 

(1) Wer beabsichtigt, eine bedeutende Beteiligung im Sinne des § 1 Abs. 9 des Kreditwe-

sengesetzes an dem Träger einer Börse zu erwerben, hat dies der Börsenaufsichtsbehör-

de unverzüglich anzuzeigen. In der Anzeige hat er die Höhe der Beteiligung und gegebe-

nenfalls die für die Begründung des maßgeblichen Einflusses wesentlichen Tatsachen so-

wie die für die Beurteilung seiner Zuverlässigkeit und die Prüfung der weiteren Untersa-
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gungsgründe nach Absatz 2 Satz 1 wesentlichen Tatsachen und Unterlagen, die durch 

Rechtsverordnung nach Absatz 7 näher zu bestimmen sind, sowie die Personen und Un-

ternehmen anzugeben, von denen er die entsprechenden Anteile erwerben will. Die Bör-

senaufsichtsbehörde kann über die Vorgaben der Rechtsverordnung hinausgehende An-

gaben und die Vorlage von weiteren Unterlagen verlangen, falls dies für die Beurteilung 

der Zuverlässigkeit oder die Prüfung der weiteren Untersagungsgründe nach Absatz 2 

Satz 1 zweckmäßig erscheint. Ist der Anzeigepflichtige eine juristische Person oder Perso-

nenhandelsgesellschaft, hat er in der Anzeige die für die Beurteilung der Zuverlässigkeit 

seiner gesetzlichen oder satzungsmäßigen Vertreter oder persönlich haftenden Gesell-

schafter wesentlichen Tatsachen anzugeben. Der Inhaber einer bedeutenden Beteiligung 

hat jeden neu bestellten gesetzlichen oder satzungsmäßigen Vertreter oder neuen per-

sönlich haftenden Gesellschafter mit den für die Beurteilung von dessen Zuverlässigkeit 

wesentlichen Tatsachen der Börsenaufsichtsbehörde unverzüglich anzuzeigen. Der Inha-

ber einer bedeutenden Beteiligung hat der Börsenaufsichtsbehörde ferner unverzüglich 

anzuzeigen, wenn er beabsichtigt, den Betrag der bedeutenden Beteiligung so zu erhö-

hen, dass die Schwellen von 20 Prozent, 33 Prozent oder 50 Prozent der Stimmrechte 

oder des Kapitals erreicht oder überschritten werden oder dass der Träger der Börse un-

ter seine Kontrolle im Sinne des § 1 Abs. 8 des Kreditwesengesetzes kommt. Die Börsen-

aufsichtsbehörde kann von Inhabern einer Beteiligung an dem Träger einer Börse Aus-

künfte und die Vorlage von Unterlagen verlangen, wenn Tatsachen die Annahme rechtfer-

tigen, dass es sich hierbei um eine bedeutende Beteiligung handelt. 

 

(2) Die Börsenaufsichtsbehörde kann innerhalb eines Monats nach Eingang der vollstän-

digen Anzeige nach Absatz 1 den beabsichtigten Erwerb der bedeutenden Beteiligung 

oder ihre Erhöhung untersagen, wenn Tatsachen die Annahme rechtfertigen, dass 

1. der Anzeigepflichtige oder, wenn er eine juristische Person ist, auch ein gesetzlicher 

oder satzungsmäßiger Vertreter, oder, wenn er eine Personenhandelsgesellschaft ist, 

auch ein Gesellschafter, nicht zuverlässig ist oder aus anderen Gründen nicht den im Inte-

resse einer soliden und umsichtigen Führung des Trägers der Börse zu stellenden Ansprü-

chen genügt; dies gilt im Zweifel auch dann, wenn Tatsachen die Annahme rechtfertigen, 

dass die von ihm aufgebrachten Mittel für den Erwerb der bedeutenden Beteiligung aus 

einer objektiv rechtswidrigen Tat herrühren, 

2. die Durchführung und angemessene Fortentwicklung des Börsenbetriebs beeinträchtigt 

wird. 

Wird der Erwerb nicht untersagt, kann die Börsenaufsichtsbehörde eine Frist festsetzen, 

nach deren Ablauf die Person oder Personenhandelsgesellschaft, welche die Anzeige 

nach Absatz 1 Satz 1 oder Satz 6 erstattet hat, ihr den Vollzug oder den Nichtvollzug des 

beabsichtigten Erwerbs anzuzeigen hat. Nach Ablauf der Frist hat diese Person oder Per-

sonenhandelsgesellschaft die Anzeige unverzüglich bei der Börsenaufsichtsbehörde ein-

zureichen. 

 

(3) Die Börsenaufsichtsbehörde hat die Auskunfts- und Vorlagerechte nach Absatz 1 auch 

nach Ablauf der Frist des Absatzes 2 Satz 1. 
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(4) Die Börsenaufsichtsbehörde kann dem Inhaber einer bedeutenden Beteiligung sowie 

den von ihm kontrollierten Unternehmen die Ausübung seiner Stimmrechte untersagen 

und anordnen, dass über die Anteile nur mit seiner Zustimmung verfügt werden darf, wenn 

1. die Voraussetzungen für eine Untersagungsverfügung nach Absatz 2 Satz 1 vorliegen, 

2. der Inhaber der bedeutenden Beteiligung seiner Pflicht nach Absatz 1 zur vorherigen 

Unterrichtung der Börsenaufsichtsbehörde nicht nachgekommen ist und diese Unterrich-

tung innerhalb einer von der Börsenaufsichtsbehörde gesetzten Frist nicht nachgeholt hat 

oder 

3. die Beteiligung entgegen einer vollziehbaren Untersagung nach Absatz 2 Satz 1 er-

worben oder erhöht worden ist. 

In den Fällen des Satzes 1 kann die Ausübung der Stimmrechte auf einen Treuhänder 

übertragen werden; dieser hat bei der Ausübung der Stimmrechte den Interessen einer 

soliden und umsichtigen Führung des Trägers einer Börse Rechnung zu tragen. In den 

Fällen des Satzes 1 kann die Börsenaufsichtsbehörde über die Maßnahmen nach Satz 1 

hinaus einen Treuhänder mit der Veräußerung der Anteile, soweit sie eine bedeutende 

Beteiligung begründen, beauftragen, wenn der Inhaber der bedeutenden Beteiligung der 

Börsenaufsichtsbehörde nicht innerhalb einer von dieser bestimmten angemessenen Frist 

einen zuverlässigen Erwerber nachweist; die Inhaber der Anteile haben bei der Veräuße-

rung in dem erforderlichen Umfang mitzuwirken. Der Treuhänder wird auf Antrag des Trä-

gers der Börse, eines an ihm Beteiligten oder der Börsenaufsichtsbehörde vom Gericht 

des Sitzes des Trägers der Börse bestellt. Sind die Voraussetzungen des Satzes 1 entfal-

len, hat die Börsenaufsichtsbehörde den Widerruf der Bestellung des Treuhänders zu be-

antragen. Der Treuhänder hat Anspruch auf Ersatz angemessener Auslagen und auf Ver-

gütung für seine Tätigkeit. Das Gericht setzt auf Antrag des Treuhänders die Auslagen 

und die Vergütung fest; die Rechtsbeschwerde gegen die Vergütungsfestsetzung ist aus-

geschlossen. Das Land schießt die Auslagen und die Vergütung vor; für seine Aufwendun-

gen haften dem Land der betroffene Inhaber der bedeutenden Beteiligung und der Trä-

ger der Börse gesamtschuldnerisch. 

 

(5) Wer beabsichtigt, eine bedeutende Beteiligung an dem Träger der Börse aufzugeben 

oder den Betrag seiner bedeutenden Beteiligung unter die Schwellen von 20 Prozent, 33 

Prozent oder 50 Prozent der Stimmrechte oder des Kapitals abzusenken oder die Beteili-

gung so zu verändern, dass der Träger der Börse nicht mehr kontrolliertes Unternehmen 

ist, hat dies der Börsenaufsichtsbehörde unverzüglich anzuzeigen. Dabei ist die beabsich-

tigte verbleibende Höhe der Beteiligung anzugeben. Die Börsenaufsichtsbehörde kann 

eine Frist festsetzen, nach deren Ablauf die Person oder Personenhandelsgesellschaft, 

welche die Anzeige nach Satz 1 erstattet hat, den Vollzug oder den Nichtvollzug der be-

absichtigten Absenkung oder Veränderung der Börsenaufsichtsbehörde anzuzeigen hat. 

Nach Ablauf der Frist hat die Person oder Personenhandelsgesellschaft, welche die An-

zeige nach Satz 1 erstattet hat, die Anzeige unverzüglich bei der Börsenaufsichtsbehörde 

zu erstatten. 

 

(6) Der Träger der Börse hat der Börsenaufsichtsbehörde unverzüglich den Erwerb oder 

die Aufgabe einer bedeutenden Beteiligung an dem Träger, das Erreichen, das Über- 

oder das Unterschreiten der Beteiligungsschwellen von 20 Prozent, 33 Prozent und 50 

Prozent der Stimmrechte oder des Kapitals sowie die Tatsache, dass der Träger Tochter-
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unternehmen eines anderen Unternehmens wird oder nicht mehr ist, anzuzeigen, wenn der 

Träger von der Änderung dieser Beteiligungsverhältnisse Kenntnis erlangt. Der Träger der 

Börse hat die nach Satz 1 anzeigepflichtigen Tatsachen unverzüglich auf seiner Internet-

seite zu veröffentlichen. 

 

(7) Die Landesregierungen werden ermächtigt, durch Rechtsverordnung nähere Bestim-

mungen über Art, Umfang und Zeitpunkt der nach den Absätzen 1, 5 und 6 vorgesehenen 

Anzeigen zu erlassen. Die Landesregierung kann die Ermächtigung durch Rechtsverord-

nung auf die Börsenaufsichtsbehörde übertragen. 

 

§ 13 Wahl des Börsenrates 

 

(1) Die Mitglieder des Börsenrates werden für die Dauer von bis zu vier Jahren von den in 

§ 12 Absatz 1 Satz 2 bis 4 genannten Gruppen jeweils aus ihrer Mitte gewählt; die Vertre-

ter der Anleger werden von den übrigen Mitgliedern des Börsenrates hinzugewählt. 

 

(2) Unternehmen, die mehr als einer der in § 12 Absatz 1 Satz 2 bis 4 genannten Gruppen 

angehören, dürfen nur in einer Gruppe wählen. Verbundene Unternehmen dürfen im Bör-

senrat nur mit einem Mitglied vertreten sein. 

 

(3) Die Mitglieder des Börsenrates müssen zuverlässig sein und die erforderliche fachliche 

Eignung haben. § 4b Absatz 1 und Absatz 2 Satz 2 gilt entsprechend. 

 

(4) Das Nähere über die Amtszeit des Börsenrates, die Aufteilung in Gruppen, die Aus-

übung des Wahlrechts und die Wählbarkeit, die Durchführung der Wahl und die vorzeitige 

Beendigung der Mitgliedschaft im Börsenrat wird durch Rechtsverordnung der Landesre-

gierung nach Anhörung des Börsenrates bestimmt. Die Landesregierung kann diese Er-

mächtigung durch Rechtsverordnung auf die Börsenaufsichtsbehörde übertragen. Die 

Rechtsverordnung muss sicherstellen, dass alle in § 12 Absatz 1 Satz 2 bis 4 genannten 

Gruppen angemessen vertreten sind. Sie kann zudem vorsehen, dass bei vorzeitigem 

Ausscheiden eines Mitglieds ein Nachfolger für die restliche Amtsdauer aus der Mitte der 

jeweiligen Gruppe durch die übrigen Mitglieder des Börsenrates hinzugewählt wird. 

 

§ 22 Sanktionsausschuss 

 

(1) Die Landesregierung wird ermächtigt, durch Rechtsverordnung Vorschriften über die 

Errichtung eines Sanktionsausschusses, seine Zusammensetzung, sein Verfahren ein-

schließlich der Beweisaufnahme und der Kosten sowie die Mitwirkung der Börsenauf-

sichtsbehörde zu erlassen. Die Vorschriften können vorsehen, dass der Sanktionsaus-

schuss Zeugen und Sachverständige, die freiwillig vor ihm erscheinen, ohne Beeidigung 

vernehmen und das Amtsgericht um die Durchführung einer Beweisaufnahme, die er nicht 

vornehmen kann, ersuchen darf. Die Landesregierung kann die Ermächtigung nach Satz 1 

durch Rechtsverordnung auf die Börsenaufsichtsbehörde übertragen. 

 

(2) Der Sanktionsausschuss kann einen Handelsteilnehmer mit Verweis, mit Ordnungsgeld 

bis zu einer Million Euro oder mit vollständigem oder teilweisem Ausschluss von der Börse 
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bis zu 30 Handelstagen belegen, wenn der Handelsteilnehmer oder eine für ihn tätige 

Person vorsätzlich oder fahrlässig gegen börsenrechtliche Vorschriften verstößt, die eine 

ordnungsgemäße Durchführung des Börsenhandels oder der Börsengeschäftsabwicklung 

sicherstellen sollen. Mit einem Verweis oder mit Ordnungsgeld bis zu einer Million Euro 

kann der Sanktionsausschuss auch einen Emittenten belegen, wenn dieser oder eine für 

ihn tätige Person vorsätzlich oder fahrlässig gegen seine oder ihre Pflichten aus der Zu-

lassung verstößt. Der Sanktionsausschuss teilt seine Entscheidung über Sanktionen der 

Geschäftsführung unverzüglich mit. Der Sanktionsausschuss nimmt die ihm nach diesem 

Gesetz zugewiesenen Aufgaben und Befugnisse nur im öffentlichen Interesse wahr. 

 

(3) In Streitigkeiten wegen der Entscheidungen des Sanktionsausschusses nach Absatz 2 

ist der Verwaltungsrechtsweg gegeben. Vor Erhebung einer Klage bedarf es keiner Nach-

prüfung in einem Vorverfahren. 

 

(4) Haben sich in einem Verfahren vor dem Sanktionsausschuss Tatsachen ergeben, wel-

che die Rücknahme oder den Widerruf der Zulassung eines Handelsteilnehmers oder ei-

nes Skontroführers rechtfertigen, so ist das Verfahren an die Geschäftsführung abzuge-

ben. Sie ist berechtigt, in jeder Lage des Verfahrens von dem Sanktionsausschuss Berich-

te zu verlangen und das Verfahren an sich zu ziehen. Hat die Geschäftsführung das Ver-

fahren übernommen und erweist sich, dass die Zulassung nicht zurückzunehmen oder zu 

widerrufen ist, so verweist sie das Verfahren an den Sanktionsausschuss zurück. 


